
H a u p t s a t z u n g 
 

der Gemeinde Großheide 
 
 
 
Aufgrund des § 12 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. 
Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576) hat der Rat der Gemeinde Großheide in seiner Sitzung am 14. Sep-
tember  2020 folgende Hauptsatzung beschlossen: 
 

§ 1 
 

Wappen, Flagge und Siegel 
 
(1) Die Gemeinde Großheide führt ein Wappen. Es zeigt in schwarzem Feld schräg gekreuzt einen 

silbernen Abtstab und einen silbernen Moorspaten begleitet oben von einer goldenen Eichel, 
unten von einer goldenen Pflugschar, rechts und links von zwei goldenen sechszackigen 
Sporenrädern. 

 

(2) Die Flagge ist schwarz-gelb-schwarz gestreift und auf der vorderen Drittellinie mit dem Wap-
pen belegt. 

 

(3) Das Dienstsiegel enthält das Wappen und die Umschrift „Gemeinde Großheide“. 
 
 

§ 2 
 

Rat - Zuständigkeiten 
 
(1) Die Zuständigkeit des Gemeinderates ergibt sich aus den Vorschriften des NKomVG über die 

Zuständigkeit des Rates. 
 
(2) Über die Festlegung privater Entgelte nach § 58 Abs. 1 Nr. 8 NKomVG beschließt der Rat, wenn 

das jährliche Aufkommen den Betrag von 15.000 Euro voraussichtlich übersteigt.  
 
(3) Über Rechtsgeschäfte nach § 58 Abs. 1 Nr. 14 NKomVG beschließt der Rat, wenn der Vermö-

genswert 25.000 Euro übersteigt. 
 
(4) Über Verträge der Gemeinde mit Ratsmitgliedern, sonstigen Mitgliedern von Ausschüssen o-

der mit dem Bürgermeister beschließt der Rat, wenn es sich nicht um Verträge aufgrund einer 
förmlichen Ausschreibung oder um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt und deren 
Vermögenswert 2.500 Euro nicht übersteigt.  

 
 

§ 3 
 

Verwaltungsausschuss 
 
Jedes Ratsmitglied ist berechtigt, als Zuhörer an den Sitzungen des Verwaltungsausschusses teilzu-
nehmen. 
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§ 4 
 

Ehrenamtliche Vertretung des Bürgermeisters 
 
Die ehrenamtliche Vertretung des Bürgermeisters durch die stellvertretenden Bürgermeister bzw. den 
Ratsvorsitzenden ist abschließend in den §§ 59, 81 und 86 NKomVG geregelt. 
 
 

§ 5 
 

Information der Einwohner, Einwohnerversammlungen 
 
(1) Der Bürgermeister unterrichtet die Einwohner in öffentlichen Sitzungen des Rates bzw. über 

Pressemitteilungen über wichtige Angelegenheiten der Gemeinde. 
 
(2) Der Bürgermeister soll die Einwohner in Einwohnerversammlungen für die ganze Gemeinde 

oder für Teile der Gemeindegebietes rechtzeitig und umfassend über die Grundlagen, Ziele, 
Zwecke und Auswirkungen bei wichtigen Planungen und Vorhaben der Gemeinde unterrich-
ten. Dabei haben die Einwohner Gelegenheit zu Fragen und zur Meinungsäußerung und An-
spruch auf Erörterung. Weitergehende Vorschriften über förmliche Beteiligungs- und Anhö-
rungsverfahren bleiben unberührt.  

 
 

§ 6 
 

Beschwerden an den Rat 
 
(1) Jede Person hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Anre-

gungen und Beschwerden in Angelegenheiten der Gemeinde an den Rat zu wenden. Der Bür-
germeister leitet an den Rat gerichtete Eingaben sowohl an diesen als auch an die sonst zu-
ständige Stelle weiter. Der Rat kann die Erledigung dem Verwaltungsausschuss übertragen. 
Der Bürgermeister unterrichtet den Antragsteller über die Art der Erledigung. 

 
(2) Nicht ausdrücklich an den Rat gerichtete Anregungen oder Beschwerden erledigt die zuständi-

ge Stelle. Der Bürgermeister entscheidet über die Unterrichtung des Rates. 
 
 

§ 7 
 

Bekanntmachungen 
 

(1) Satzungen, Verordnungen, Genehmigungen von Flächennutzungsplänen sowie öffentliche Be-
kanntmachungen der Gemeinde werden gem. § 11 Abs. 5 Nr. 1 NKomVG im Amtsblatt für den 
Landkreis Aurich und die Stadt Emden verkündet bzw. bekannt gemacht. Sind Pläne, Karten 
oder Zeichnungen Bestandteile einer Satzung oder Verordnung, so kann die Bekanntmachung 
dieser Teile dadurch ersetzt werden, dass sie im Dienstgebäude der Gemeinde Großheide wäh-
rend der Dienststunden zur Einsicht ausgelegt werden. In der Satzung oder Verordnung wird 
der Inhalt dieser Bestandteile grob umschrieben.  
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(2) Die ortsübliche Bekanntmachung von Ort, Zeit und Tagesordnung der öffentlichen Sitzungen 
des Gemeinderates und der öffentlichen Sitzungen der Ausschüsse des Gemeinderates erfolgt 
auf der Internetseite der Gemeinde Großheide (http://www.grossheide.de). In der örtlichen 
Tageszeitung „Ostfriesischer Kurier“ erfolgt bis zum 31.12.2020 eine Hinweisbekanntmachung. 
Hierin werden Ort und Zeit der jeweiligen Sitzung mitgeteilt und unter Angabe der Internet-
adresse darauf hingewiesen, dass der vollständige Bekanntmachungstext inklusive Tagesord-
nung auf der Internetseite der Gemeinde Großheide unter http://www.grossheide.de veröf-
fentlicht wird. Außerdem wird auf die oben genannte Frist hingewiesen. Nach Ablauf dieser 
Frist werden die ortsüblichen Bekanntmachungen ausschließlich im Internet und im Bekannt-
machungskasten des Rathauses veröffentlicht.  

 
(3) Sonstige ortsübliche Bekanntmachungen erfolgen im „Amtsblatt für den Landkreis Aurich und 

für die Stadt Emden“, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. 
 
(4) Rat und Verwaltungsausschuss behalten sich vor, im Einzelfall die Verwaltung zu beauftragen, 

die betroffenen Bürger direkt zu informieren. 
 
 

§ 8 
 

Funktionsbezeichnungen in weiblicher Form 
 
Funktionsbezeichnungen, die in dieser Hauptsatzung oder in sonstigen Bekanntmachungen oder Ver-
öffentlichungen der Gemeinde in männlicher Form bezeichnet sind, werden im amtlichen Sprachge-
brauch in der jeweils zutreffenden weiblichen oder männlichen Sprachform verwendet. 
 
 

§ 9 
 

Inkrafttreten 
 
Diese Hauptsatzung tritt zum 1. Januar 2021 in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige Hauptsatzung in 
der Fassung der Änderung vom 01.11.2012 außer Kraft. 
 
Großheide, den 14. September 2020 
 
 
 
 Gemeinde Großheide 
 
 
 
 
 (Fischer) 
 Bürgermeister 
 
 


